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JAHRESBERICHT
DER

AUFSICHTSBEHÖRDE IN BETREIBUNGS- UND
KONKURSSACHEN FÜR DEN KANTON BERN

ÜBER DAS JAHR 1957

An den Appellationshof des Kantons Bern und an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des

Schweizerischen Bundesgerichts in Lausanne

Im Jahre 1957 ist die Zahl der Zahlungsbefehle und
Verwertungen trotz anhaltender Konjunktur weiter
angestiegen. Die Gesamtsumme der Pfändungen hat sich
etwas vermindert, wobei jedoch der Anteil der
Lohnpfändungen, wie dies nun schon seit einigen Jahren der
Fall ist, wiederum zugenommen hat.

Ein Vergleich mit den Zahlen des Jahres 1956 ergibt
folgendes Bild : Zahlungsbefehle 175 640 (1956:165 752),
Pfändungen 73 079 (73 390), davon Lohnpfändungen
17 645 (17 306), Aufschubsbewilligungen 18 983 (19 741), '

Verwertungen 15 421 (11 920), davon auf Grund von
Lohnpfändungen 13 731 (10 898), Verlustscheine 25 912
(25 259), Arreste 144 (134), Retentionsverzeichnisse 1161
(1165), Eigentumsvorbehalte 15 378 (14 999),
Konkursandrohungen 9001 (9210), Liegenschaftsverwaltungen
162(109).

Die Zahl der im Jahre 1957 neu eröffneten
Konkurse beträgt 184 und ist gegenüber dem Vorjahre (177)
somit angestiegen. 132 Konkurse waren noch von früher
her hängig. Von diesen insgesamt 316 (322) Konkursen
konnten im Berichtsjahr 166 (190) beendigt werden,
während 150 (132) auf das Jahr 1958 übertragen wurden.

Nachlassverfahren wurden 1957 56 (63) neu
eröffnet. Für die Tätigkeit der Betreibungs- und Konkursämter

wird im übrigen auf Tafel I verwiesen.
Die Betreibungs- und Konkursämter wurden auch

im Jahre 1957 sowohl durch die Gerichtspräsidenten
ihres Bezirkes als auch durch die Mitglieder der kantonalen

Aufsichtsbehörde inspiziert, wie dies durch die
§§ 20 und 21 des Einführungsgesetzes vom 18. Oktober
1891 zum SchKG vorgeschrieben ist. Als Ergebnis dieser
Inspektionen lässt sich festhalten, dass die Führung der
Ämter im allgemeinen gut war und zu keinen ernstlichen
Beanstandungen Anlass gab. Die Prüfung des Kassen-
und Gebührenwesens erfolgte durch die Justiz- und
Finanzdirektion.

Verschiedene Gerichtspräsidenten stellen in ihren
Inspektionsberichten fest, dass der Übergang zum
Kartensystem für verschiedene Begister sich bewährt
habe. Der Gerichtspräsident von Oberhasli weist nun
seit mehr als zehn Jahren unermüdlich und ohne
jeglichen Erfolg in seinen Berichten auf die Notwendigkeit
hin, das auf dem Estrich befindliche Archiv an einem
feuersichern Ort unterzubringen.

Im Berichtsjahr hatte die Aufsichtsbehörde sich mit
einem einzigen Disziplinarfall zu befassen : Gegen einen
Betreibungsweibel, der die Zustellungsvorschriften
verletzt hat, indem er «persönlich zugestellt» verurkundete,
obschon er den Zahlungsbefehl durch die Post zustellen
liess und zudem das Doppel bei sich behielt, statt es dem
Betreibungsamt unverzüglich abzuliefern, musste als
Disziplinarmassnahme eine Busse ausgefällt werden. Mit
Rücksicht darauf, dass er noch nie eine Disziplinarstrafe
erlitten hatte, wurde die Busse auf Fr. 80 bemessen.

Ein Beschwerdeführer, der eine Pfändungsankündigung

rügte mit der Begründung, die Forderung nicht
schuldig zu sein - nachdem der Rechtsvorschlag durch
definitive Rechtsöffnung beseitigt worden war -, wurde
wegen trölerischer Beschwerde zu den Barauslagen und
Schreibgebühren und einer Busse von Fr. 50 verurteilt.

Im Jahre 1957 hat die kantonale Aufsichtsbehörde
ein Kreisschreiben erlassen, wonach die Ansätze zur
Berechnung des Existenzminimums, wie sie im
Kreisschreiben der Aufsichtsbehörde vom 23. September 1952
enthalten sind, entsprechend der seither eingetretenen
Teuerung um 10% erhöht werden.

Die Geschäftslast der untern Aufsichtsbehörden,
die erstinstanzlich Beschwerden wegen Unangemessenheit

einer betreibungsrechtlichen Verfügung zu beurteilen

haben (was sich zur Hauptsache auf Lohnpfändungen
beschränkt), ist gegenüber dem Vorjahr etwas
zurückgegangen. 1957 sind bei ihnen 101 Beschwerden ein-
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350 Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen

gelangt, gegenüber 109 im Vorjahr. Im übrigen wird für
ihre Tätigkeit auf Tafel II verwiesen.

Weil auf Ende des Berichtsjahres Oberrichter Schneeberger

infolge Übernahme des Präsidiums der S.Zivil¬
kammer des Appellationshofes als Präsident der kantonalen

Aufsichtsbehörde zurücktrat, wurde Oberrichter
Staub als sein Nachfolger bestimmt. Obergerichtspräsident

Peter schied aus der Aufsichtsbehörde aus. Als neues
Mitglied trat Oberrichter Ludwig Schmid in die Aufsichtsbehörde

ein. Ein Wechsel ergab sich auch im Sekretariat.
Der bisherige Sekretär, Kammerschreiber Schoder, wurde
zum Staatsanwalt des Oberlandes gewählt ; an seine Stelle
trat Kammerschreiber Kollier.

Die Zahl der von der kantonalen Aufsichtsbehörde
behandelten Geschäfte ist etwas zurückgegangen.
Eingelangt sind im Berichtsjahr 388 (427) Geschäfte. Vom
Vorjahre waren noch 3 (5) Geschäfte hängig. Von diesen
insgesamt 391 (432) Geschäften konnten 1957 385 (429)
erledigt werden, während 6 (3) auf das Jahr 1958
übertragen wurden. Die Aufsichtsbehörde hat ferner in
Konkursverfahren, in denen sie schon früher die Frist zur
Durchführung erstreckt hatte, 123 (162) Gesuche um
erneute Fristverlängerung behandelt.

Die 385 erledigten Geschäfte setzen sich wie folgt
zusammen: 151 (173) Beschwerden, 7 (11) Eekurse gegen
erstinstanzliche Beschwerdeentscheide, 7 (3)
Weiterziehungen in Nachlaßsachen, 0 (1) Hotelschutzsachen,
1 (2) Disziplinarentscheid, 6 (9) Wahlen von Betreibungs-
weibeln, 43 (61) erstmals der kantonalen Aufsichtsbehörde

unterbreitete Gesuche um Verlängerung der
Frist zur Beendigung des Konkursverfahrens, 38 (38)
Urlaubsgesuche, 35 (28) Anfragen, 97 (103) sonstige Ver¬

fügungen und Beschlüsse. Ferner wurde 1 (0) Busse
wegen trölerischer Beschwerdeführung ausgefällt.

Von den 151 Beschwerden wurden 57 (57) abgewiesen,

37 (39) zugesprochen, 6 (14) teilweise zugesprochen,
13 (13) zur Beurteilung an die untere Instanz gewiesen,
22 (24) durch Eückzug oder sonst erledigt, und auf 16 (26)
wurde nicht eingetreten. Die Beschwerden konnten
durchschnittlich in 5 (9) Tagen erledigt werden (Minimum
1 Tag, Maximum 49 Tage).

Die 7 Eekurse gegen erstinstanzliche Beschwerdeentscheide

wurden wie folgt erledigt : 5 (5) abgewiesen,
1 (3) begründet erklärt, 0 (2) teilweise begründet erklärt
und 1 (1) zur Neubeurteilung an die Vorinstanz
zurückgewiesen. Die Eekurse wurden durchschnittlich in 9 (9)
Tagen erledigt (Minimum 2 Tage, Maximum 26 Tage).

Von den 7 Nachlassrekursen wurden 4 (2) abgewiesen,

2 (1) begründet erklärt, auf 1 (0) Eekurs wurde nicht
eingetreten.

Gegen 14 (10) Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörde

wurden Eekurse an das Bundesgericht ergriffen.
Davon wurden 11 (4) abgewiesen und auf 3 (5) nicht
eingetreten.

Bern, den 12. März 1958.

Im Namen der kantonalen Aufsichtsbehörde
in Betreibungs- und Konkurssachen

Der Präsident :

Staub

Der Sekretär i. V. :

Beroggi
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Tafel II

Zahl der von den Gerichtspräsidenten als untere Aufsichtsbehörde im Jahr 1957 behandelten
Beschwerden nach Art. 17 SchKG

Amtsbezirke
Zahl der

Beschwerden 1)

Gefällte
Entscheide

einschliesslich
Abschreibungs-

beschlüsse

Disziplinarverfügungen

Zeitdauer der Erledigung der
Beschwerden

Maximum
Tage

Minimum
Tage

Mittel
Tage

Aarberg....
Aarwangen
Bern II
Biel I
Büren a.A.
Burgdorf I
Courtelary.
Delsberg.
Erlach
Freibergen.
Fraubrunnen.
Frutigen
Interlaken I.
Konolfingen
Laufen
Laupen
Münster II.
Neuenstadt
Nidau
Niedersimmental
Oberhasli
Obersimmental
Pruntrut I.
Saanen

Schwarzenburg

Seftigen....
Signau
Thun II
Traehselwald.
Wangen a.A.

26

15

1

2

1

7

1

1

1

3

11

3

2

11

16

26

15

1

2

1

7

1

11

3

2

11

16

120

118

5

6

3

9

11

22

3

5

10

24

74

11

4

14

18

30

5

6

3

6

11

14

2

5

8

14

34

l) für die gemäss § 23 EG zum SchKG die untere Aufsichtsbehörde erstinstanzlich kompetent ist.
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